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Geodätische Grundlagen der Vermessungen
im Kanton Bern

(Fortsetzung)

E. Zeitabschnitt von igoo bis ig43

a) Die Landestriangulation I.-III. Ordnung

In den Anfang unseres Jahrhunderts fallen die
Bestrebungen für die Vereinheitlichung des Vermessungswesens
in der Schweiz. In dieser Richtung waren die Untersuchungen,

die Ingenieur Max Rosenmund, nachmaliger Professor
der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich, anstellte,
ausschlaggebend. Die Wahl eines einheitlichen Projektionssystems

für die ganze Schweiz, — der schiefachsigen
Zylinderprojektion — und gleichzeitig die von Dr. Hilfiker, Ingenieur
der Eidg. Landestopographie empfohlene Annahme der
Höhe 3j3,6oo für Repère Pierre d. Niton (R.P.N) als
einheitlicher Ausgangspunkt für das schweizerische Höhennetz,
bedeuteten ein umwälzendes Ereignis im Chaos der kantonalen

Projektionssysteme und Höhenhorizonte. Damit war
die technische Grundlage für die Vereinheitlichung der
Vermessung gegeben. Als im Jahre 1907 sodann das Schweiz.

Zivilgesetzbuch vom Schweizervolk angenommen wurde,
war auch die so wichtige rechtliche Grundlage geschaffen.
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